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EDITORIAL 

IHK-Jahresthema 2012: Energie und Rohstoffe für morgen 
„Energie und Rohstoffe für morgen“, so lautet das Jahresthema der IHK-Organisation 2012. In 
bundesweit über 1000 Veranstaltungen werden DIHK und IHKs die Öffentlichkeit für die 
Herausforderungen der Energie- und Rohstoffversorgung sensibilisieren, die Sorgen der Wirtschaft 
an die Politik herantragen und neue praxisnahe Lösungswege vorstellen. Denn die 
uneingeschränkte Verfügbarkeit von Energie und Rohstoffen ist längst keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Die aktuelle DIHK-Konjunkturumfrage hat zum wiederholten Mal gezeigt, dass die deutsche 
Wirtschaft die Energie- und Rohstoffpreise als Risiko Nummer eins sieht.  
Mit dem Jahresthema 2012 verstärken der DIHK und die IHKs noch einmal ihr Engagement um 
eine sichere Energie- und Rohstoffversorgung zu wirtschaftlichen Preisen und um einen effizienten 
Umgang mit unseren Ressourcen. Schon seit 2009 hat die IHK-Organisation im Rahmen der 
Partnerschaft für Klimaschutz und Energieeffizienz mit der Bundesregierung über 20.000 
Unternehmer in Veranstaltungen erreicht. Ein weiteres Beispiel ist die IHK-Recyclingbörse. 
Energie und Rohstoffe spielen eine entscheidende Rolle für die künftige wirtschaftliche 
Entwicklung. Ihre Verfügbarkeit zu bezahlbaren Preisen ist eine entscheidende Grundlage der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen. Wirtschaft und Politik stehen 
aber vor großen Herausforderungen: Die von der Regierung beschlossene „Energiewende“ ist 
noch lange nicht vollzogen und muss jetzt in den Regionen und in den Betrieben umgesetzt 
werden. Auch die zunehmenden Engpässe bei der Rohstoffversorgung entwickeln sich zu einem 
Problem, für das die Unternehmen und flankierend auch der Staat dringend Lösungen finden 
müssen. 
Mit den Beschlüssen zur „Energiewende“ hat die deutsche Politik einen grundlegenden Umbau der 
Energieversorgung eingeleitet. Ziel ist es, die Energieversorgung weitgehend auf erneuerbare 
Energieträger umzustellen. Damit die Energiewende gelingt, sind Milliardeninvestitionen in neue 
Netze, Speicher und Kraftwerke erforderlich. Es bedarf eines hochprofessionellen und 
entschlossenen Projektmanagements auf allen Ebenen von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, um 
die notwendigen Entwicklungen und Investitionen aufeinander abzustimmen und zu koordinieren.  
Gleichzeitig muss die Bundesregierung die Vollendung des europäischen Energiebinnenmarktes 
vorantreiben. Denn ökonomisch ist es sinnvoll, Technologien dort einzusetzen, wo sie am 
effizientesten sind. Die nationalen Stromnetze müssen stärker miteinander verbunden werden. Die 
europäische Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Anwendung neuer Technologien muss 
gestärkt werden, um die Belastungen für die Stromkunden möglichst schnell zu senken. Eine 
erfolgreiche Energiewende bietet der deutschen Wirtschaft auch erhebliche Chancen, ihre Position 
als europäischer und internationaler Technologieführer im Bereich der Erneuerbaren Energien zu 
behaupten.  
Auch die Verfügbarkeit vieler Rohstoffe wird knapper und damit steigen die Preise. Gerade in den 
für die Energiewende so wichtigen „grünen Technologien“ wie Windkrafträdern, Photovoltaik und 
LEDs sind Rohstoffe wie beispielsweise die „Seltenen Erden“ enthalten, die sich drastisch 
verteuert haben. Immer mehr Unternehmen verstärken deshalb ihre Anstrengungen zur Sicherung 
der Rohstoffversorgung. Beschaffung und Effizienzsteigerung im Ressourceneinsatz sind 
grundsätzlich Aufgabe jedes Unternehmens. Der Staat kann und soll sie bei ihren Bemühungen 
aber unterstützen – etwa durch eine Raumplanung, die den Abbau heimischer Rohstoffe langfristig 
gewährleistet. Aber auch der Bezug von Importrohstoffen kann beispielsweise durch 
Rohstoffpartnerschaften mit dem Ausland erleichtert werden. 
Mehr Informationen zum Jahresthema 2012 „Energie und Rohstoffe für morgen“ und die von den 
IHKs und dem DIHK geplanten Veranstaltungen finden Sie ab Mitte Januar 2012 auf der 
Internetseite www.energie-und-rohstoffe.ihk.de. (Hüw) 

http://www.energie-und-rohstoffe.ihk.de/�
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INTERNATIONAL 

Weltklimakonferenz in Durban: Mehr als erwartet, weniger als notwendig 
Vom 28. November bis zum 11. Dezember 2011 fand im südafrikanischen Durban die 17. – und 
bisher längste – Klimakonferenz der Vereinten Nationen (UN) statt. Die insgesamt 195 
teilnehmenden Staaten des UN-Gipfels einigten sich nach schwierigen Diskussionen auf einen 
Fahrplan, mit dem sie bis 2015 ein neues weltweites Klimaschutz-Abkommen aushandeln wollen.  
Ein internationales Klima-Abkommen ist notwendig, weil das geltende Kyoto-Protokoll Ende 2012 
ausläuft – und dies ohnehin nicht alle Staaten und insbesondere nicht die großen CO2-Emittenten 
USA, China und Indien unterzeichnet hatten. In Durban hat man sich nun darauf geeinigt, das 
Kyoto-Abkommen zunächst zu verlängern – ob bis 2017 oder sogar bis 2020 ist noch offen. Zu 
CO2-Einsparungen verbindlich verpflichten werden sich dabei nur die EU-Mitgliedstaaten, 
Australien, Norwegen und die Schweiz; die bisherigen Vertragspartner Kanada, Russland und 
Japan wollen an der zweiten Kyoto-Phase nicht mehr teilnehmen. Für die EU bedeutet dies, dass 
sie bis Mai 2012 Vorschläge unterbreiten muss, wie sie die Treibhausgas-Emissionen verringern 
will. Bisher liegt das EU-Reduktionsziel bis 2020 bei 20 % im Vergleich zu 1990. Die Verlängerung 
des Kyoto-Protokolls soll aber in jedem Fall nur einen Übergang zu einem neuen Abkommen mit 
allen UN-Staaten darstellen.  
Um zu dieser internationalen Vereinbarung zum Klimaschutz zu kommen, sollen ab nächstem Jahr 
Verhandlungen der sogenannten Durban-Plattform beginnen. Ziel ist es, bis 2015 einen Vertrag 
mit Zusagen zur CO2-Reduzierung zu haben, um den Anstieg der Erderwärmung auf 1,5 oder 
maximal 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Unklar ist, wie 
rechtsverbindlich das neue Abkommen sein wird. In der Schlusserklärung zur Durban-Plattform 
heißt es, man wolle ein neues „Protokoll, ein anderes Rechtsinstrument oder ein einmütiges 
Ergebnis mit Rechtskraft“ entwickeln.  
Weiteres Ergebnis der Klimakonferenz in Südafrika ist die Einrichtung eines „Grünen Klima-
Fonds“, mit dem den Entwicklungsländern bei Klimaschutz und Anpassung an 
Klimafolgen geholfen werden soll. Der Fonds soll ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar zur 
Verfügung stellen - woher das Geld kommen soll, muss allerdings noch beraten werden. 
Aus Sicht des DIHK ist die Einigung auf einen Fahrplan für ein neues weltweites Klima-Abkommen 
ein unerwarteter Fortschritt in den internationalen Verhandlungen. Nun müssen die UN-Staaten 
schnell und konstruktiv weiterarbeiten, denn viele Details sind noch unklar. Mit der Fortsetzung des 
Kyoto-Protokolls ohne manche bisherige und ohne neue Vertragspartner hat die EU große 
Zugeständnisse gemacht. Die nächsten Schritte muss Europa nun mit Bedacht machen: Die 
einseitige Verpflichtung darf kein Dauerzustand sein, Kosten und Risiken neuer europäischer 
Zielvorgaben müssen so gering wie möglich gehalten werden.  
Der DIHK hat sich stets für ein internationales, verbindliches Klimaabkommen und gegen 
Alleingänge der EU ausgesprochen. Denn die Reduzierung der CO2- 
Emissionen um 20 % bis 2020 stellt für Europa bereits eine große Herausforderung dar. Eine 
weitere Erhöhung des EU-Ziels ohne vergleichbare Minderungszusagen anderer Emittenten 
gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft massiv und kann zur 
Abwanderung wichtiger Industrien führen.  
Deshalb muss sich die EU weiterhin für ein weltweites Klima-Abkommen einsetzen und darf bei 
der Frage der Rechtsverbindlichkeit einer solchen Vereinbarung keine faulen Kompromisse 
machen. Hier sind in Durban viele Türen offen gelassen worden, die die EU und Deutschland in 
den weiteren Verhandlungen schließen müssen. Auch sind Diskussionen um CO2-Zölle oder 
andere den Handel diskriminierende Maßnahmen, wie sie in Brüssel immer wieder geführt werden, 
zu vermeiden. Diese würden der Position Europas im globalen Wettbewerb nur schaden – und 
andere Staaten kaum zu Klimaschützern machen. Wenn jedoch verbindliche Vorgaben für alle 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/durban_plattform_draft_decision_de.pdf�
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Staaten vereinbart wurden und diese auch von allen konsequent umgesetzt werden, dann ist dies 
ein Erfolgsweg – auch und gerade für Deutschland, das dann Klima-Technologie und -Know-how 
im großen Stil exportieren kann. (Gra) 

EUROPA 

EU-Kommission legt „Energie-Fahrplan“ für 2050 vor 
Die Europäische Kommission hat am 15. Dezember 2011 eine neue Mitteilung vorgelegt, in der sie 
die Entwicklung des europäischen Energiesystems bis 2050 skizziert. In der sogenannten "Energy 
Roadmap 2050" stellt die Behörde fünf mögliche Szenarien dar, mit denen das politische Ziel einer 
Treibhausgas-Reduktion von 80 % bis 95 % bis Mitte des Jahrhunderts erreicht werden könnte. 
Energiekommissar Oettinger schließt dabei keinen Energieträger aus, sieht eine wichtige Rolle 
auch für Kohle in Verbindung mit CCS und für Kernenergie. Als zentrale Herausforderungen 
betrachtet er eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz und den weiteren Ausbau der 
Erneuerbaren Energien in ganz Europa.  
Der neue Energiefahrplan baut auf umfassenden Analysen der Europäischen Kommission auf, die 
sie in Begleitdokumenten ebenfalls veröffentlicht hat: Ein Referenz-Szenario umfasst aktuelle 
Trends und Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung, mit langfristig angenommenem 1,7 % 
BIP-Wachstum pro Jahr. Auf dieser Basis hat die Behörde fünf verschiedene 
Dekarbonisierungsszenarien entwickelt:  
1) Besonders hohe Energieeffizienz 
2) Diversifizierte Versorgungstechnologien 
3) Besonders hoher Anteil erneuerbarer Energien 
4) Verzögerte CCS-Technologie mit hohem Kernenergieanteil und  
5) Geringer Kernenergieanteil mit großer CCS-Verbreitung.  
Sie hat dabei jeweils auch die Auswirkungen auf die Energiepreise untersucht. Ergebnis aller 
Szenarien: Bis 2030 werden die Strompreise steigen, danach möglicherweise fallen oder 
stagnieren. Für Privathaushalte und KMU werden die Energiekosten langfristig auf über 15 % der 
Ausgaben steigen.  
Als Schlussfolgerung aus den Erkenntnissen zeigt die Energy Roadmap zehn Bedingungen auf, 
die für den Umbau zu einem CO2-armen Energiesystem erfüllt werden müssen. Dazu zählt unter 
anderem der Ausbau von Energieinfrastrukturen, wobei dem Papier zufolge bis 2050 etwa 1,5 bis 
2,2 Billionen Euro in Netze investiert werden müssen. Zudem wird neben der deutlichen 
Steigerung der Energieeffizienz auch der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien als 
entscheidende Voraussetzung genannt. Hier schreibt die EU-Kommission, dass über das geltende 
EU-Ziel von 20 % erneuerbaren Anteil bis 2020 hinaus nun „Optionen für Meilensteine bis 2030“ in 
Betracht gezogen werden sollten – und hat parallel bereits eine öffentliche Konsultation zu der 
Thematik gestartet.  
Aus Sicht des DIHK ist der Energiefahrplan eine sinnvolle Diskussionsgrundlage für die politischen 
Weichenstellungen, die Brüssel für die kommenden Jahrzehnte beschließen will. Die Roadmap 
zeigt vor allem eines: Für das Energiesystem der Zukunft lassen sich verschiedenste Szenarien 
denken, der eine Königsweg existiert nicht. Und es muss klar sein: Rein nationale Konzepte sind 
mit dem EU-Binnenmarkt nicht zu vereinbaren. Deshalb muss Deutschland seine Energiepolitik 
wieder stärker in den europäischen Kontext stellen und sich jetzt konstruktiv in die Debatte um ein 
Energiekonzept der EU für 2050 einschalten. Schließlich geht es auch um die Festlegung neuer 
verbindlicher Ziele! 
Mit Blick auf die sogenannte Dekarbonisierung des Energiesystems ist allerdings Vorsicht geboten: 
Der neue Energie-Fahrplan will und darf nicht in eine Sackgasse von sinkender 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:DE:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:DE:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:DE:PDF�
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/sec_2011_1565_part1.pdf�
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/sec_2011_1565_part2.pdf�
http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/20120207_renewable_energy_strategy_en.htm�
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Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und Abwanderung wichtiger Industrien aus Europa führen. 
Das politische Ziel einer nahezu CO2-freien Energieversorgung ist sehr ehrgeizig. Es verlangt 
Investitionen in Billionenhöhe – und die Akzeptanz der gesamten Gesellschaft. Schließlich werden 
die Energiekosten dauerhaft für alle ansteigen. Aus der Roadmap ist ebenfalls zu erkennen, dass 
die EU-Kommission die Erneuerbaren Energien im Zentrum des künftigen Energiemix sieht – und 
den Mitgliedstaaten auch schon für 2030 neue rechtliche Vorgaben machen will. Dabei muss aus 
Sicht des DIHK das Ziel ein Erneuerbaren-System ohne Subventionen sein, mittelfristig aber 
zumindest ein EU-weit harmonisiertes Fördersystem. So können die nötigen Investitionen an jenen 
Standorten in Europa getätigt werden, wo diese den größten Effekt haben. 
Diese und weitere Anforderungen der Wirtschaft an die künftige Energiepolitik hat der DIHK-
Vorstand Mitte November 2011 in einem Beschluss ausführlich dargelegt, der unter www.dihk.de 
zum Download bereitsteht. (Gra) 

Dänemark übernimmt Ratspräsidentschaft 
Dänemark hat am 1. Januar 2012 zum siebten Mal die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Im 
Bereich Umwelt stehen verschiedene Gesetzesvorhaben an, die unter dänischer 
Ratspräsidentschaft weitergeführt oder sogar zum Abschluss gebracht werden. Den Vorsitz über 
die Sitzungen des Umweltministerrates wird die dänische Umweltministerin Ida Auken 
übernehmen. Der nächste EU-Umweltministerrat wird am 9. März 2012 stattfinden. 
Zu den Themen für die kommenden Sitzungen gehört unter anderem die Neufassung der 
Verordnung über das Umweltförderprogramm Life+ für den Zeitraum 2014 bis 2020. Im 
kommenden Halbjahr soll zumindest Einigkeit über Prioritäten und Zuteilungskriterien hergestellt 
werden. Als Staat mit einer großen maritimen Wirtschaft sind zudem die Verordnung über das 
Abwracken von Schiffen, die die Europäische Kommission angekündigt hat, und die Revision der 
Richtlinie über den Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen von besonderem Interesse für 
Dänemark. Im Rat steht zudem noch die Einigung zur Richtlinie über die Freisetzung von 
gentechnisch veränderten Organismen (GVO) aus. Die dänische Ratspräsidentschaft hat hierfür 
ihren verstärkten Einsatz angekündigt. 
Die Vorhaben im Bereich Umwelt werden in Umweltaktionsprogrammen (UAP), die über mehrere 
Jahre laufen, festgelegt. Da das 6. UAP nach 10 Jahren im Juli 2012 ausläuft, wird die 
Kommission in den kommenden Monaten einen Vorschlag für ein 7. UAP veröffentlichen. Die 
dänische Ratspräsidentschaft hat angekündigt, Struktur und Inhalt des 7. UAP in den 
Ratssitzungen zu debattieren. Prioritäten für die Dänen sind Ressourceneffizienz, nachhaltige 
Produktion und nachhaltiger Konsum, EU-Klimapolitik, Biodiversität, Luftreinhaltung und die 
Umsetzung des europäischen Umweltrechtes in den Mitgliedstaaten. (Fl) 

Trilogverhandlungen zur WEEE-Richtlinie 
Nach 4 Trilogverhandlungen konnten sich die Vertreter des Europäischen Parlamentes und der 
Mitgliedstaaten am 22. Dezember 2011 auf einen Kompromiss zur Neufassung der Richtlinie über 
Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) einigen. Nun müssen noch der Rat und das Europäische 
Parlament im ersten Quartal 2012 zustimmen.  
Nach Veröffentlichung (Mitte 2012) tritt die WEEE-Novelle 20 Tage später in Kraft (Art. 26) und ist 
spätestens 18 Monate nach der Veröffentlichung in nationales Recht - in Deutschland mit einer 
Novelle des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) - umzusetzen (Art. 24).  
Zu den wesentlichen Trilog-Ergebnissen ist festzuhalten: Der Anwendungsbereich mit 10 
Gerätekategorien bleibt als Übergangsregelung für 6 Jahre nach Inkrafttreten der bisherige 
geschlossene Anwendungsbereich bestehen (Art. 2 Abs. 1 (a)); für diesen Zeitraum gelten auch 
die in Abs. 3 genannten Ausnahmen. Nach Ablauf der Übergangsregelung (Abs. 1 (b)) gibt es 
einen offenen Anwendungsbereich mit den in Anlage 3 aufgeführten 6 Gerätekategorien; es sei 

http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-umwelt/energie/energiepolitik-allgemein/positionen�
http://www.dihk.de/�
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denn, sie sind nach Abs. 4 ausgenommen. Spätestens 3 Jahre nach Inkrafttreten (Abs. 5) wird der 
Anwendungsbereich überprüft, u. a. nach den Abgrenzungskriterien kleine/große Geräte. 
Nach Artikel 7 Abs. 1 obliegt den Mitgliedstaaten und nicht den Herstellern die Einhaltung der 
Sammelquoten. 4 Jahre nach Inkrafttreten muss auf Basis der in Verkehr gebrachten Geräte eine 
Mindest-Sammelquote von 45 % erreicht werden. 7 Jahre nach Inkrafttreten 65 % auf Basis der in 
Verkehr gebrachten Geräte oder alternativ 85 % auf Basis des Abfallaufkommens aus Altgeräten. 
Die Mitgliedstaaten sollen zudem sicherstellen, dass eine Datenerhebung bei den 
Endbehandlungsanlagen (Output-Datenerhebung) erfolgt (Artikel 11 Abs. 4). Auch wird der 
bisherige nationale Herstellerbegriff bzw. die nationale Registrierung beibehalten (Artikel 16 Abs. 
2). Unternehmen erhalten aber die Möglichkeit, Bevollmächtige zwecks nationaler Registrierung für 
den Fernabsatz und/oder den normalen Export ihrer Geräte zu bestimmen (Art. 17). Er bleibt im 
Rahmen der bestehenden Sammelsysteme dabei, dass der Handel nicht zu einer Altgeräte-
Rücknahme beim Neukauf eines Gerätes verpflichtet wird (Art. 5 Abs. 2). (AR) 

Beihilfen im Zusammenhang mit Emissionshandel 
Die EU-Kommission hat einen Entwurf von Leitlinien für die Genehmigung bestimmter Beihilfen im 
Rahmen des EU-Emissionshandelssystems ab 2013 veröffentlicht und die Stakeholder um 
Stellungnahme gebeten. Es geht insbesondere um Investitionsbeihilfen für hocheffiziente 
Kraftwerke und die Frage ihrer „CCS-Fähigkeit“. Die Konsultation läuft bis zum 31.01.2012.  
Eigentlich wollte die Europäische Kommission die Mitteilung über „Leitlinien für bestimmte 
Beihilfemaßnahmen im Zusammenhang mit dem EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) nach 
2012“ bereits vor Weihnachten verabschieden. Nach heftiger Kritik, insbesondere aus 
Deutschland, hat die zuständige Generaldirektion Wettbewerb aber darauf verzichtet und am 21. 
Dezember 2011 stattdessen eine Entwurfsfassung zur öffentlichen Konsultation vorgelegt. 
Mitgliedstaaten, Unternehmen und Verbände können nun bis zum 31. Januar 2012 Stellung 
nehmen. Das Format ist offen (kein vorgefertigter Fragebogen); die formellen Vorgaben und 
weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_emissions_trading/index_en.html 
Zum Hintergrund: Mit den Richtlinien 2003/87/EG und 2009/29/EG wurde das System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der EU (EU-ETS) eingeführt, das ab 2013 mit der 
vollständigen Auktionierung in die nächste Phase geht. Übergeordnetes Ziel ist es, bis 2020 die 
Treibhausgasemissionen (gegenüber 1990) um 20 % zu reduzieren und erneuerbare Energien auf 
20 % zu erhöhen. Unter bestimmte Bedingungen kann die Europäische Kommission staatliche 
Beihilfen genehmigen.  
Die neuen Leitlinien sollen nun die Kriterien darlegen, nach denen die Kommission die 
Vereinbarkeit solcher Beihilfen im Rahmen des EU-ETS mit dem Binnenmarkt – und damit die 
Genehmigungsvoraussetzung – beurteilen will. Maßstab der Beihilfenkontrolle ist, dass die 
staatlichen Beihilfen im Rahmen des EU-ETS insgesamt zu einer Umweltentlastung (Reduzierung 
der CO2-Emissionen) führen, die ohne die Beihilfe nicht eintreten würde. Staatliche Beihilfen 
müssen demnach für das Klimaschutzziel nötig sein (Notwendigkeit der Beihilfe), da ohne sie 
notwendige Maßnahmen nicht ergriffen werden. Außerdem müssen die Beihilfen auf das zur 
Erreichung des angestrebten Ziels erforderliche Minimum beschränkt sein (Angemessenheit der 
Beihilfe). Da die mit der ETS-Richtlinie eingeführten Bestimmungen erst ab 1. Januar 2013 gelten, 
können auch die entsprechenden staatlichen Beihilfen erst ab diesem Zeitpunkt genehmigt 
werden. 
Strittig im Entwurf der Beihilfeleitlinien der Kommission sind die Voraussetzungen, unter denen die 
Mitgliedstaaten ab 2013 Investitionen in hocheffiziente und flexible Kraftwerke fördern können. Nur 
Anlagen, die CCS-fähig sind, können bis maximal 15 % der Investitionskosten gefördert werden. 
Als CCS-fähig gelten nach dem Entwurf nur solche Kraftwerke, bei denen nachgewiesen werden 
kann, dass die technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen für CCS vorliegen. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_emissions_trading/index_en.html�
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Das deutsche CCS-Gesetz wird zurzeit im Vermittlungsausschuss beraten; bei der letzten Sitzung 
im Dezember konnte keine Einigung zwischen Bundestag und Bundesrat erreicht werden. Wenn 
das CCS-Gesetz jedoch endgültig scheitert, wäre eine Förderung von neuen Kraftwerken gemäß 
den geplanten Leitlinien der EU-Kommission in Deutschland nicht möglich – es würden die 
rechtlichen Voraussetzungen fehlen. (Gra) 

Ende der Abfalleigenschaft 
Die EU-Abfallrahmenrahmenrichtlinie sieht einen Recyclingvorrang vor, um Ressourcen zu 
schonen. Dies soll unter anderem durch die Festlegung eines (vorzeitigen) Endes der 
Abfalleigenschaft (Art. 6(1), end-of-waste criteria) erreicht werden, was eine problemlose 
Rückführung in den Wirtschaftskreislauf ermöglichen soll. Das Ende der Abfalleigenschaft ist 
demnach erreicht, wenn Abfälle ein Verwertungsverfahren durchlaufen haben, gemeinhin für 
bestimmte Zwecke verwendet werden, ein Markt oder eine Nachfrage besteht und sie die 
technischen und gesetzlichen Anforderungen und Normen für Erzeugnisse erfüllen. Ziel der 
Einführung des (vorzeitigen) Endes der Abfalleigenschaften ist es, die Recyclingmärkte zu 
unterstützen, indem einheitliche Qualitätsstandards für sekundäre Rohstoffe eingeführt und 
Rechtsicherheit geschaffen wird. 
Die Kriterien zum Ende der Abfalleigenschaft werden in Form von Verordnungen festgehalten. Die 
technischen Kriterien werden für die verschiedenen Abfallströme zunächst vom Expertengremium 
des Joint Research Centers (JRC) der Europäischen Kommission erarbeitet und anschließend 
durch den Europäischen Gesetzgeber im sogenannten Komitologieverfahren bestätigt. Eine erste 
Verordnung mit Kriterien zur Festlegen des Endes der Abfalleigenschaft für Eisen-, Stahl- und 
Aluminiumschrotte wurde bereits verabschiedet und ist am 9. Oktober 2011 in Kraft getreten. 
Die Europäische Kommission hat nun angekündigt, dass die Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft für Kupfer, Glas und Papier Anfang Mai 2012 im Komitologieregelungsausschuss 
verabschiedet werden sollen. Im Anschluss haben Rat und Europäisches Parlament drei Monate 
Zeit, Einspruch gegen die Regelungen zu erheben bevor sie in Kraft treten. Die technischen 
Empfehlungen des Expertengremiums für Kupfer und Papier sind bereits im Laufe des Jahres 
2011 veröffentlicht worden. Finale Vorschläge zu den technischen Empfehlungen für Glas sind 
noch nicht verfügbar. 
Für 2012 angekündigt und bereits in der Vorbereitung sind Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft von biologisch abbaubarem Abfall und Plastikabfall. Der abschließende 
technische Bericht für biologisch abbaubare Abfälle wird im ersten Quartal 2012 veröffentlicht 
werden. Kommentare zum ersten Arbeitsdokument über Plastikabfälle können noch bis zum 30. 
Januar 2012 an das JRC gerichtet werden.  
Weitere Informationen können Sie auf der Internetseite des JRC zum Ende der Abfalleigenschaft 
abrufen (in Englisch). (AR, Fl) 

EU-Umweltministerrat vom 19. Dezember 2011 
Bei der Sitzung des Umweltrates am 19. Dezember 2011 ging es im Wesentlichen darum, in einer 
Reihe von Gesetzgebungsverfahren einer Einigung zwischen den Mitgliedstaaten näherzukommen 
(Agenda). Zu den Revisionen der Richtlinie über die Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso-II-Richtlinie), der Verordnung über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien sowie einer Richtlinie über den Schwefelgehalt von Schiffstreibstoffen 
nahm der Umweltministerrat Kenntnis von den Fortschrittsberichten der polnischen 
Ratspräsidentschaft; legislative Entscheidungen wurden nicht gefällt. Zu den Mitteilungen der 
Europäischen Kommission über einen „Fahrplan für ein ressourceneffizientes Europa“ und über 
die EU-Biodiversitätsstrategie wurden Schlussfolgerungen verabschiedet.  

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/�
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/126919.pdf�
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1) Seveso-III-Richtlinie 
Der Novellierung der Richtlinie 96/82/EG, genannt Seveso-II-Richtlinie, liegt die notwendige 
Anpassung des Anwendungsbereiches an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung) 
zugrunde. Eine einfache 1:1-Übertragung des alten Einstufungssystems ist nicht möglich. Darüber 
hinaus sieht der Vorschlag der Kommission u. a. eine Ausweitung der Informationspflichten 
gegenüber der Öffentlichkeit vor. 
Wesentliche Schritte zu einer Einigung zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten konnten 
noch nicht erreicht werden. Insbesondere die Ausgestaltung des Anwendungsbereichs steht weiter 
zur Diskussion. Eine Ausweitung wird auch von deutscher Seite abgelehnt. Die Erweiterung der 
Informationspflichten wird hingegen mehrheitlich unterstützt. 
Die dänische Ratspräsidentschaft strebt weiterhin eine Einigung in 1. Lesung mit dem 
Europäischen Parlament an.  
2) Richtlinie über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 
Die Verordnung (EG) Nr. 689/2008 diente der Umsetzung des Rotterdamer Übereinkommens über 
den internationalen Handel mit gefährlichen Chemikalien. Demnach dürfen Chemikalien, die unter 
das Übereinkommen fallen, nur mit vorheriger Zustimmung des Importeurs ausgeführt werden 
(Prior informed consent procedure – PIC). 
Mit der Überarbeitung der Verordnung soll eine Übereinstimmung mit der CLP-Verordnung (s. o.) 
erreicht, die Europäische Chemikalienagentur in das Verfahren eingebunden und zusätzliche 
Ausnahmeregelungen für den Export im Fall einer fehlenden Genehmigung durch das Importland 
eingeführt werden.  
Fortschritte hin zu einer Einigung wurden bei den notwendigen Anpassungen der Verordnung an 
den Lissabon-Vertrag und der Befugnis an die EU-Kommission bei technischen Änderungen die 
PICs anzupassen, erreicht. Uneinigkeit besteht weiterhin bei der Lockerung der 
Ausnahmeregelungen für den Export. Hintergrund ist, dass von manchen Importländern keine 
Erlaubnis zum Import gegeben werden kann. Eine kritische Frage ist zudem die Außenvertretung 
der EU. Dafür soll nach Auffassung der Kommission immer die Kommission zuständig sein. Dies 
wird wohl erst vor dem EuGH zu klären sein. Eine technische Lösung, um auf das Urteil des EuGH 
nicht warten zu müssen, ist in Vorbereitung.  
Auch in diesem Fall wird eine Einigung in 1. Lesung mit dem Europäischen Parlament angestrebt. 
Bis zur Plenumsabstimmung, die im März 2012 vorgesehen ist, muss eine Einigung vorliegen. 
3) EU-Biodiversitätsstrategie 
In seinen Schlussfolgerungen zur EU-Biodiversitätsstrategie konzentrierte sich der 
Umweltministerrat auf konkrete Maßnahmen zum Schutz von Tierarten und Lebensräumen, den 
Schutz und die Wiederherstellung von Ökosystemen und der Verankerung von Biodiversitätszielen 
in den EU-Politiken. Besonders die Notwendigkeit des Mainstreaming der Biodiversitätsziele in 
allen sektoralen Politiken wurde von den Ministern hervorgehoben. Ein Verweis auf die Agrarpolitik 
wurde hingegen gestrichen, um den laufenden Verhandlungen zur Zukunft der Gemeinsamen 
Agrarpolitik nicht vorzugreifen. 
4) Fahrplan für ein ressourceneffizientes Europa 
Die Mitteilung der Europäischen Kommission zu einem „Fahrplan für ein ressourceneffizientes 
Europa“ wurde von den Umweltministern im Grundsatz begrüßt. Neben technologischen 
Innovationen seien auch neue Wirtschafts- und Ausbildungsmodelle sowie neue Verhaltensmuster 
im Konsum notwendig. Die Zielrichtung des Fahrplans wird als richtig anerkannt, bei den konkreten 
Maßnahmen wird aber Vorsicht angemahnt. Der Vorschlag einer zusätzlichen Besteuerung der 
Ressourcennutzung wurde nicht aufgegriffen. Auch die von der Kommission vorgeschlagenen 
Effizienzziele für Wasser und Abfall wurden als zu weitgehend angesehen. Zunächst sei es 
wichtig, bis 2013 Indikatoren zur Messung der Ressourceneffizienz zu entwickeln. 

http://www.reach-clp-helpdesk.de/de/Downloads/CLP-VO/CLP_GHS_VO.pdf?__blob=publicationFile&v=2�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:204:0001:0035:DE:PDF�
http://www.reach-clp-helpdesk.de/de/Downloads/CLP-VO/CLP_GHS_VO.pdf?__blob=publicationFile&v=2�
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/comm_2011_244/1_DE_ACT_part1_v2.pdf�
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Das weitere Vorgehen zum EU-Fahrplan Ressourceneffizienz im Rat ist noch nicht klar, die 
Arbeiten sollen im Januar fortgeführt werden. (Fl) 

Eignungstest zur EU-Wasserpolitik 
Als Bestandteil der Initiative zur „Smart Regulation“ hat die Europäische Kommission bereits 2010 
angekündigt, in ausgewählten Politikbereichen die Gesamtheit der europäischen Gesetze mittels 
eines „Eignungstests“ überprüfen zu lassen. Damit soll erkannt werden, ob die Regelungen (noch) 
ihren Zweck erfüllen und ob Regelungslücken oder Doppelregelungen bestehen. Teil des 
Eignungstestes ist eine öffentliche Konsultation, die seit dem 6. Dezember 2011 und bis zum 28. 
Februar 2012 läuft.  
Der Eignungstest umfasst  
1) die Wasserrahmenrichtlinie 
2) die Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung 
3) die Richtlinie über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung 
4) die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
5) die Richtlinie zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus 
landwirtschaftlichen Quellen und  
6) die Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken. 
Besonderes Augenmerk soll auf Hindernisse, die dem Erreichen der bereits vereinbarten Ziele 
entgegenstehen, Maßnahmen, die die Umsetzung der EU-Wasserpolitik erleichtern würden, und 
die Kohärenz der gültigen Rechtsvorschriften gelegt. Ziel der Europäischen Kommission ist es, 
unter anderem aufbauend auf dem Eignungstest, bis November 2012 ein neues Konzept für den 
Schutz der Europäischen Gewässer vorzulegen („Blueprint Water“). 
Unter folgendem Link erhalten Sie weitere Informationen zur öffentlichen Konsultationen und 
können den Fragebogen ausfüllen. (Fl) 

EU-Kommission legt 6. Bericht über die Abwasserrichtlinie vor 
Die Kommission hat am 13. Dezember 2011 ihren 6. Bericht zur Richtlinie über die Behandlung 
von kommunalem Abwasser (Abwasserrichtlinie) vorgelegt. Die Abwasserrichtlinie dient der 
Verbesserung der Sammlung und Behandlung von kommunalem Abwasser. Ziel der Richtlinie ist 
der Schutz der Umwelt vor schädlichen Auswirkungen dieses Abwassers. Nach der Richtlinie 
mussten bis 2005 sämtliche Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern mit einer Kanalisation 
ausgestattet werden. Für die Einleitung von Abwässern in besonders empfindliche Gebiete, die 
von den Mitgliedstaaten ausgewiesen werden müssen, ist das Abwasser zudem gesondert zu 
reinigen.  
Im Rahmen der Abwasserrichtlinie werden von 2007 bis 2013 rund 14 Milliarden Euro für 
Infrastrukturen und für die Abwassersammlung und -behandlung ausgegeben. Während die 
meisten Mitgliedstaaten, die bereits seit langem der EU angehören (EU-15), nach wie vor hohe 
Standards bei der Abwasserbehandlung aufweisen, sind bei den neueren Mitgliedstaaten (EU-12) 
noch Verbesserungen möglich.  
Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die meisten Systeme für kommunales Abwasser in der 
EU-15 hochwirksam sind und 99 % des zu reinigenden Wassers erfassen. Die Gesamtfläche der 
als empfindlich ausgewiesenen Gebiete hat sich seit dem letzten Bericht erhöht. In diesen 
Gebieten muss aufgrund einer Eutrophierung oder zumindest aufgrund der Gefahr einer 
Eutrophierung eine weitergehende Behandlung vorgenommen werden. Dieser Flächenzuwachs 
kann auf eine Zunahme an eutrophierten Gewässern zurückzuführen sein, aber auch darauf, dass 
die Mitgliedstaaten ihre empfindlichen Gewässer besser als solche erkennen und schützen.  

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater.html�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/directive_en.htm�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html�
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm�
http://ec.europa.eu/environment/consultations/freswater.htm�
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Der Bericht stellt weiterhin große Unterschiede bei der Durchführung einer weitergehenden 
Behandlung des Abwassers zwischen den Mitgliedstaaten fest. Österreich, die Niederlande und 
Deutschland haben bereits einen hohen Konformitätsgrad erreicht. In Dänemark, Finnland, 
Frankreich, Luxemburg und Schweden sowie in der EU-12 wurden Verbesserungen erzielt. Es 
wurden vier große Städte innerhalb der EU-15 ausgemacht, die noch nicht über eine 
angemessene Behandlung von Abwasser verfügen (Barreiro/Moita und Matosinhos in Portugal, 
Frejus in Frankreich und Triest in Italien). 
Zur weitergehenden Verbesserung der Abwasserbehandlung wird die Kommission die 
Mitgliedstaaten durch die Finanzierung von Projekten aus dem Kohäsionsfonds unterstützen. Die 
Kommission plant jedoch auch, rechtliche Schritte gegen Länder zu unternehmen, in denen die 
Durchführung zu schleppend verläuft. (Mo) 

Konsultation der EU-Kommission zu Erneuerbaren Energien gestartet  
Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation über eine neue Strategie für 
erneuerbare Energien gestartet, die bis zum 7. Februar 2012 läuft und über ein Online-Formular 
beantwortet werden kann.  
Die Behörde will in der ersten Jahreshälfte 2012 eine Mitteilung über eine neue Erneuerbare-
Energien-Strategie veröffentlichen. Sie hält diese für notwendig, um den politischen Rahmen für 
die Zeit nach 2020 festzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt das Ziel, den Anteil erneuerbarer 
Energien in der EU auf 20 % zu erhöhen. Die aktuelle Konsultation ist in engem Zusammenhang 
mit dem neuen „Energie-Fahrplan 2050“ zu sehen, der Szenarien für eine nahezu CO2-freie 
Energieversorgung bis Mitte des Jahrhunderts skizziert und den Erneuerbaren eine zentrale Rolle 
im künftigen Energiemix gibt. Die EU-Kommission befragt die Interessenträger zu:  
− neuen Zielen für erneuerbare Energien  
− Anreizsystemen und Förderung 
− Aspekten der Infrastruktur 
− regionaler und internationaler Zusammenarbeit 
− technologischer Entwicklung und Nachhaltigkeit.  
Das Konsultationsdokument und weitere Information sind auf der Homepage der EU-Kommission 
erhältlich: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/20120207_renewable_energy_strategy_en.ht
m. (Gra)  

Revision der Lärmschutzrichtlinie 
Am 1. Dezember 2011 hat die Europäische Kommission ein Gesetzespaket zur Änderung der 
europäischen Gesetzgebung bezüglich des Betriebs von Flughäfen (airport-package) vorgelegt. Es 
enthält Vorschläge zur Neufassung der Zeitnischen-Verordnung 2004/793/EG (SLOT-Verordnung), 
zur Änderung der Bodenabfertigungs-Richtlinie 96/67/EG und der Lärmschutz-Richtlinie 
2002/30/EG sowie eine Mitteilung zur EU-Flughafenpolitik.  
Der Vorschlag zur Revision der Lärmschutzrichtlinie von 2002 sieht keine unmittelbare 
Verschärfung der Lärmschutzbestimmungen vor. Vielmehr geht es um die Anpassung von 
Verfahren, um die Umsetzung der Gesetzgebung zu erleichtern. So soll künftig der Schutz von 
Anwohnern vor überhöhtem Lärmpegel an Flughäfen gegen Kapazitätseinbußen und 
wirtschaftliche Folgen für die Region abgewogen werden. Auch sollen die bestehenden 
Rechtsvorschriften an technische Entwicklungen so angepasst werden, dass es für nationale 
Behörden einfacher wird, laute Flugzeuge aus dem Verkehr zu ziehen. Vorgeschlagen wird auch 
eine Kontrollbefugnis der EU-Kommission. Das Letztentscheidungsrecht soll aber bei den 
Mitgliedstaaten verbleiben. (Ne, Fl) 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/20120207_renewable_energy_strategy_en.htm�
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LIFE Umweltförderprogramm 2014 – 2020 
Die Europäische Kommission hat Mitte Dezember 2011 ihren Vorschlag zur Finanzierung des 
europäischen Umweltförderprogramms LIFE für die kommende Förderperiode 2014 – 2020 
vorgelegt. Sie schlägt für die sieben Jahre einen Betrag von 3,2 Mrd. EUR vor. Das derzeit 
laufende Programm LIFE+ wird in ein neues Programm unter dem Namen LIFE überführt. Neben 
der deutlichen Anhebung des Budgets (Verdreifachung) soll das Programm flexibler und weniger 
bürokratisch ausgestaltet sein. 
Der Fokus des Programms wird auf die Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen auf regionaler 
und nationaler Ebene gelegt, wie zum Beispiel Natura 2000-Netzwerke, 
Hochwasserschutzstrategien und Pläne zur Anpassung an den Klimawandel. Wie bisher sollen bis 
zu 70 % bestimmter administrativer und Betriebskosten kofinanziert werden können. Die Auswahl 
der Förderprojekte könnte einer EU-Agentur übergeben werden.  
Der Kommissionsvorschlag kann unter 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/life_regulation_de.pdf abgerufen werden. 
(Fl) 

BUND 

Emissionshandelsperiode ab 2013: Stichtag 23.01.2012 – neue Anlagen betroffen 
Unternehmen, die bereits im Emissionshandel aktiv sind, dürfen nicht vergessen, für die nächste 
Emissionshandelsperiode 2013-2020 ihre Anträge auf kostenlose Zuteilung von Zertifikaten zu 
stellen. Ein solcher Antrag ist nur noch bis zum 23. Januar 2012 bei der Deutschen Emissions-
handelsstelle (DEHSt) möglich, und das auch nur auf elektronischem Weg mittels digitaler 
elektronischer Signatur.  
Aber auch für Anlagenbetreiber, die bislang nicht vom Emissionshandel betroffen sind, gilt dieser 
Stichtag. Auch sie sollten sich informieren, da die Anlagen-Liste erweitert wurde. So sind nunmehr 
auch einige Chemie-Anlagen, weitere Anlagen der Metallindustrie sowie weitere industrielle 
Anlagen mit Prozessfeuerungen in die Liste aufgenommen worden. Darüber hinaus sollen 
zukünftig neben CO2 auch Distickstoffoxid (N2O) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) 
miteinbezogen werden. 
Grundlage der Zuteilung bilden das novellierte Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) 
sowie die relevante Zuteilungsverordnung (ZUV 2020). Die Liste der vom Treibhausgas-
Emissionshandel betroffenen Anlagen ist in Anhang 1 des TEHG zu finden. 
Hinweise zur Antragstellung wurden in einer Bekanntmachung des Umweltbundesamtes auf der 
Homepage der DEHSt veröffentlicht. Vor der endgültigen Einreichung bei der DEHSt muss der 
Antrag noch auf elektronischem Weg von einem „Sachverständigen“ überprüft werden. 
Einzelheiten zum Verfahren können dem auf der Homepage der DEHSt veröffentlichten Benutzer-
Handbuch entnommen werden. Entsprechende Sachverständige lassen sich hier recherchieren. 
Für Rückfragen stehen die Experten der DEHSt unter der Kundenservice-Tel.-Nr. 030 8903 5050 
oder E-Mail emissionshandel@dehst.de zur Verfügung. 

DIHK-Positionspapier "Energie für die Wirtschaft"  
Der DIHK hat in einem neuen Positionspapier seine Anforderungen an die Energiepolitik neu 
formuliert. In neun Thesen werden die Erwartungen an eine richtige Organisation der 
"Energiewende" zusammengefasst. Die wichtigsten Punkte haben wir für Sie zusammengestellt: 
Kernforderung ist die Vollendung des europäischen Energiebinnenmarkts. Dieser schafft gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer und bringt die höchste Effizienz der 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/life_regulation_de.pdf�
http://www.dehst.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze-Verordnungen/Recht_TEHG_2011.pdf?__blob=publicationFile�
http://www.dehst.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze-Verordnungen/Recht_TEHG_2011.pdf?__blob=publicationFile�
http://www.dehst.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze-Verordnungen/Recht_TEHG_2011.pdf?__blob=publicationFile�
http://www.dehst.de/DE/Teilnehmer/Anlagenbetreiber/Zuteilung-2013-2020/Antragsverfahren/Zuteilungsantrag/Zuteilungsantrag.html�
http://www.dehst.de/SharedDocs/Downloads/DE/Zuteilung_2013-2020/Zuteilung-2020-FMS-Handbuch-Zuteilung.pdf?__blob=publicationFile�
http://www.dehst.de/SharedDocs/Downloads/DE/Zuteilung_2013-2020/Zuteilung-2020-FMS-Handbuch-Zuteilung.pdf?__blob=publicationFile�
http://www.dehst.de/SiteGlobals/Forms/Suche/DE/Sachverstaendigensuche_Formular.html�
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Energieversorgung. Daher ist die Bundesregierung aufgerufen, sich als Motor der Integration in 
diesem Bereich zu betätigen.  
Die Verlässlichkeit der deutschen Energiepolitik ist in den letzten Jahren auf eine harte Probe 
gestellt worden. Damit Investitionen in Netze, Kraftwerke und Speicher aber auch Investitionen der 
Wirtschaft insgesamt getätigt werden, sind klare Rahmenbedingungen Grundvoraussetzung. 
Hierzu gehört auch, dass das beschlossene Monitoring der „Energiewende“ eine echte 
Koordination wird und keine ex-post-Analyse bleibt. Nur so können Fehlentwicklungen schnell 
korrigiert werden.  
Bei der Energiewende muss die Versorgungssicherheit oberste Priorität haben. 
Spannungsschwankungen im Netz gefährden industrielle Produktion und damit den 
Industriestandort Deutschland. Gleichzeitig dürfen auch die Kosten für die Verbraucher insgesamt 
nicht aus dem Ruder laufen, wenn die „Energiewende“ gelingen soll. Ein wichtiger Ansatz ist dafür, 
die energie- und klimapolitischen Instrumente wie z. B. Emissionshandel und EEG besser 
aufeinander abzustimmen. Kosten können aber auch gespart werden, wenn 
Infrastrukturmaßnahmen gebündelt und Zielkonflikte zwischen dem Strom-, Wärme- und 
Mobilitätssektor aufgehoben werden. Energieeffizienz sollte gefördert werden, staatliche 
Einsparungen vorzuschreiben, ist der falsche Weg. (Bo) 

Recycling und REACH 
Zwar fällt Abfall nicht unter REACH und aus Abfall zurückgewonnene Stoffe sind unter bestimmten 
Bedingungen von der Registrierungspflicht ausgenommen, für Recyclingunternehmen ergeben 
sich aber trotzdem umfassende Verpflichtungen aus der REACH-Verordnung. Fragen wie: Was ist 
Abfall? Wann wird aus Abfall wieder ein Stoff, Gemisch oder Erzeugnis? Welche Bedingungen 
sind an die bestehenden Ausnahmen geknüpft? Bestehen sonstige Pflichten für Recycling-
Unternehmen im Rahmen von REACH? sollen mit einer neuen Broschüre zu REACH und 
Recycling geklärt werden. Die Broschüre „REACH Info – REACH und Recycling“ wurde von der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) erarbeitet und kann einzeln oder in 
kleineren Mengen kostenlos über das BAuA Informationszentrum bezogen werden.  
BAuA Informationszentrum, Postfach 17 02 02, 44061 Dortmund, Tel. 0231 9071-2971, Fax 0231 
9071-2679, info-zentrum@baua.bund.de 
Online steht die Broschüre unter http://www.reach-clp-helpdesk.de/de/Publikationen/REACH-
Broschueren.html#doc2273278bodyText1 als Download zur Verfügung. 
Hinzuweisen ist auch auf den bereits 2010 veröffentlichten ECHA-Leitfaden „Waste and recovered 
substances“, der jetzt auch in einer deutsche Sprache unter  
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/waste_recovered_de.pdf  
verfügbar ist. (Fl)  

Energieverbrauch 2011 
Mit 13.411 Petajoule ging der Energieverbrauch in Deutschland um fast 5 % gegenüber 2010 
zurück. Das berechnete die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Damit wurde der niedrigste 
Wert seit 1990 erreicht. Grund dafür war insbesondere die milde Witterung, die den 
Heizenergiebedarf stark sinken ließ. 
Ein Ziel der Energiewende ist die Senkung des Energieverbrauchs um 20 % bis 2020 gegenüber 
dem Referenzjahr 2008. Das Jahr 2011 lag mehr als 5 % unter dem Ausgangswert, dabei wurden 
Temperatureffekte heraus gerechnet. Die Energieeffizienz konnte temperaturbereinigt seit 2008 
um jährlich 2,1 % gesteigert werden. 
Aufgrund der Stilllegung der acht Kernkraftwerke verringerte sich der Anteil der Kernenergie um 23 
% gegenüber 2010. Die erneuerbaren Energien konnten um gut 4 % zulegen und erreichen nun 

http://www.reach-clp-helpdesk.de/de/Publikationen/REACH-Broschueren.html#doc2273278bodyText1�
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einen Anteil von rund 11 % am Energieaufkommen. Stärksten Zuwachs erreichte die Photovoltaik 
mit einem Plus von 67 %. 
Deutschland führte 2011 mehr Strom aus als ein. Der leichte Exportüberschuss lag bei rund 5 
TWh. Eine Übersicht über die Entwicklung des Primärenergieverbrauchs seit 1990 kann hier 
heruntergeladen werden. (Bo) 

Netzentgeltbefreiung der Großverbraucher  
Große Stromabnehmer können sich auf Antrag bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) vollständig 
von Netzentgelten befreien lassen. Die Festlegung der Netzagentur nach § 19, Absatz 2 der 
Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) gilt seit dem 1. Januar 2012. 
Voraussetzung für die Befreiung ist ein Jahresstromverbrauch von 10.000 MWh bei mindestens 
7.000 Benutzungsstunden (Jahresverbrauch geteilt durch die maximal verwendete Leistung) an 
einer Abnahmestelle. Laut BNetzA handelt es sich um einen Betrag von 300 Mio. Euro, der nun 
auf alle übrigen Verbraucher umgelegt wird. 
Dazu kommen nach Angaben der Behörde 140 Mio. Euro für sogenannte atypische Netznutzer, 
die individuelle (reduzierte) Netzentgelte bezahlen müssen. Ein atypischer Netznutzer ist ein 
Stromverbraucher, dessen Höchstlast vorhersehbar von der Jahreshöchstlast aller Entnahmen der 
Netzebene abweicht. 
Insgesamt werden nun 440 Mio. Euro für 2012 auf alle übrigen Verbraucher gewälzt. Die Höhe der 
Belastung wird nach drei Gruppen unterschieden: 1) Endkunden mit einem Verbrauch bis zu 100 
MWh bezahlen für 2012 eine Umlage von 0,151 Cent/kWh; 2) Endkunden mit einem höheren 
Verbrauch werden für den Anteil, der über 100 MWh hinausgeht mit höchstens 0,05 Cent/kWh 
belastet; 3) Endkunden aus dem produzierenden Gewerbe, deren Stromkosten mehr als 4 % des 
Umsatzes betragen, müssen eine Umlage von höchstens 0,025 Cent/kWh für über 100 MWh 
hinausgehende Strombezüge bezahlen. Auf Verlangen des Netzbetreibers müssen solche 
Unternehmen den Stromkostenanteil nachweisen. Das kann durch einen Wirtschaftsprüfer oder 
vereidigten Buchprüfer geschehen (analog § 9, Absatz 7 KWK-Gesetz). 
Die Umlage gilt, anders als ursprünglich geplant, nicht rückwirkend für 2011. Ursprünglich war 
vorgesehen, auch Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen in die Regelung einzubeziehen. 
Daher reduziert sich die bundesweite Umlage von 1,1 Mrd. auf 440 Mio. Euro. Statt einer 
bundesweiten Umlage werden Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen nach § 14a EnWG 
nun auf die Kunden im jeweiligen Netzgebiet umgelegt. Die Höhe der Umlage für 2013 wird Ende 
2012 ermittelt. 
Die Entscheidung der BNetzA kann hier heruntergeladen werden: 
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/DieBundesnetzagentur/Beschlusskammern/1BK-
Geschaeftszeichen-Datenbank/BK8-GZ/2011/2011_001bis100/BK8-11-024/BK8-11-
024_Entscheidung.pdf?__blob=publicationFile (Bo) 

Bundeskabinett beschließt Novelle des KWK-Gesetzes 
Die Bundesregierung hat am 14. Dezember einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes (KWKG) beschlossen. Die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen soll 
ausgeweitet werden, um deren Ausbau zu beschleunigen. Ziel ist es, den Anteil der 
Stromerzeugung in KWK-Anlagen von derzeit etwa 15 % bis zum Jahr 2020 auf 25 % anzuheben.  
Durch die Novelle des KWKG soll die Förderung von Wärmenetzen ausgebaut werden. Darüber 
hinaus werden Wärmespeicher, Kältenetze und -speicher sowie Maßnahmen zur Nachrüstung von 
Kondensationskraftwerken förderfähig. Die Novelle soll außerdem die Förderung kleiner 
Blockheizkraftwerke und die Modernisierung bestehender KWK-Anlagen erleichtern. 
Die Stromerzeugung von KWK-Anlagen wird auch künftig durch umlagenfinanzierte Zuschläge auf 
den marktmäßigen Strompreis gefördert. Der gesetzlich vorgesehene Deckel der Förderung von 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/primaerenergieverbrauch-1990-2011,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf�
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750 Mio. Euro pro Jahr wird beibehalten. Das Gesetz führt unterhalb dieses Deckels zu einem 
Anstieg der Kosten der Förderung von ca. 100 Millionen Euro. KWK-Anlagen, die ab dem Jahr 
2013 in den Anwendungsbereich des Emissionshandelsgesetzes fallen, erhalten als Ausgleich 
einen um 0,3 Cent/kWh höheren Zuschlag. (Bo, Gra) 

Bundesnetzagentur genehmigt Szenariorahmen Strom 
Mit leichten Veränderungen hat die Bundesnetzagentur den von den vier 
Übertragungsnetzbetreibern im Juli 2011 vorgelegten Szenariorahmen Strom bis 2022 genehmigt. 
Grundlage für die Veränderungen bildete die bis Ende August 2011 durchgeführte öffentliche 
Konsultation. Der Szenariorahmen umfasst drei Szenarien, von denen B das - nach Einschätzung 
der BNetzA - wahrscheinlichste ist. 
Braunkohle wird nach Szenario B an Bedeutung bis 2022 einbüßen. Die installierte Leistung 
sinkt von derzeit 20,3 GW auf 18,6 GW. Steinkohle bleibt hingegen konstant. Einen kräftigen 
Schub erfahren Gaskraftwerke: Mit einem Plus von 7 GW sollen dann in zehn Jahren 31 GW 
installiert sein. Grundlage für dieses Szenario: Die BNetzA rechnet nur noch mit der Fertigstellung 
der derzeit im Bau befindlichen Kohlekraftwerke. Bei Gas hingegen auch mit Projekten mit einem 
hohen Planungsfortschritt. 
Entscheidend für den notwendigen Netzausbau sind allerdings die erneuerbaren Energien, 
insbesondere Wind und Solar. Sie erreichen im Szenario B eine Leistung von 13 GW Offshore-
Wind, 47,5 GW Onshore-Wind (+75 % gegenüber 2010) und 54 GW Solar (+250 % gegenüber 
2010). Die gesamte installierte Leistung steigt durch den Ausbau der Erneuerbaren von derzeit 
158 auf 219 GW. Die konventionellen Energieträger inklusive Pumpspeicher kommen dabei auf 
89,2 GW, die erneuerbaren Energien werden demnach Kapazitäten von 129,8 GW aufweisen. 
Szenario C rechnet mit noch schnellerem Ausbau der Erneuerbaren, z. B. 70 GW Onshore-Wind 
2022. 
Der Netzentwicklungsplan der Übertragungsnetzbetreiber wird im Juni 2012 veröffentlicht. Darauf 
aufbauend wird der Bundesbedarfsplan Strom von der BNetzA erstellt und dem Deutschen 
Bundestag vorgelegt. Die Behörde hat angekündigt, nur solche Projekte aufzunehmen, die auf 
jeden Fall gebaut werden müssen. (Bo) 

DERA legt Rohstoffbericht 2010 vor 
Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) hat Ende Dezember 2012 den Rohstoffsituationsbericht 
2010 für Deutschland vorgelegt. Darin wird insbesondere auf das Verhältnis zwischen importierten 
und selbst produzierten Rohstoffen eingegangen. Insgesamt hat Deutschland im Jahr 2010 
Rohstoffe im Wert von 17,7 Milliarden Euro produziert, unter anderem 184,8 Millionen t 
Braunkohle, Steinkohle und Erdöl, 13,7 Millionen m³ Erdgas/Erdölgas sowie ca. 573,5 Mio. t an 
mineralischen Rohstoffen. Dem gegenüber stehen importierte Rohstoffe im Gesamtwert von etwa 
109,3 Mrd. Euro. 
Nach dem Bericht der DERA ist bei allen Rohstoffgruppen im Vergleich zum Vorjahr 2009 ein 
Anstieg beim Import zu verzeichnen. Es wurden mit einem Plus von 66,8 % wieder deutlich mehr 
Metallrohstoffe eingeführt. Die Ausgaben für Industrieminerale stiegen um 33,3 %, das 
Ausgabenplus für Energierohstoffe fiel mit 15,1 % hingegen etwas geringer aus. Der größte Teil 
der Importausgaben entfiel, wie auch schon in den Vorjahren, auf Energierohstoffe, gefolgt von 
Nicht-Eisen (NE)-Metallen, Edelmetallen und Metallen der Eisen- und Stahlindustrie. Laut dem 
Bericht der DERA haben sich die Importe nach dem massiven Einbruch im Jahr 2009 wieder auf 
das Niveau der Jahre 2006/2007 eingependelt. 
Ein weiteres Ergebnis des Berichts: Das Recycling nimmt inzwischen bei der Versorgung mit 
Rohstoffen einen wichtigen Anteil ein. In der deutschen Raffinade- und Rohstahlproduktion 
stammen 43 % des Kupfers, 60 % des Aluminiums, 69 % des Bleis und 44 % des Rohstahls aus 
sekundären Rohstoffen. Deutschland liegt damit laut DERA-Bericht deutlich über dem weltweiten 
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Durchschnitt. Die deutsche Importabhängigkeit für Metallerze und -konzentrate (Primärrohstoffe) 
liegt bei 100 %. Die Importabhängigkeit wird durch das Recycling von Metallrohstoffen und den 
Zukauf von Schrott und Abfällen, überwiegend aus EU-Staaten, deutlich reduziert. 
Als zukünftige Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft sieht die DERA die seit 2004 sich 
ändernde Rohstoffsituation an. Das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern, vor allem in 
China, führe zu einer kontinuierlichen Rohstoffnachfrage. Diese Situation habe kurz- und 
mittelfristig Auswirkungen für deutsche und europäische Unternehmen beim Zugang zu 
Rohstoffen. In der deutschen Rohstoff verarbeitenden Industrie setze sich daher zunehmend die 
Erkenntnis durch, dass insbesondere für die Einführung innovativer Technologien die Lieferketten 
bis in den primären Rohstoffsektor besser abgesichert werden müssten. 
Der DERA-Bericht zur Rohstoffsituation in der Bundesrepublik Deutschland 2010 kann unter 
folgendem Link abgerufen werden. (Mo) 

Bundespreis Ecodesign erstmalig ausgelobt 
Bis zum 30. April 2012 können gute Beispiele für ökologisches Design eingereicht werden 
Bereits im Designprozess werden die Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen 
festgelegt. Um das Potential von Ecodesign für den Umweltschutz verstärkt in den öffentlichen 
Fokus zu rücken und Innovationen auf diesem Gebiet zu fördern, loben Bundesumweltministerium 
(BMU) und Umweltbundesamt (UBA) im Jahr 2012 zum ersten Mal den „Bundespreis Ecodesign“ 
aus. Unternehmen sowie Designerinnen und Designern wird mit diesem Wettbewerb eine 
Plattform geboten, um ihre Produkte und Ideen von herausragender ökologischer und 
gestalterischer Qualität zu präsentieren.  
Ecodesign bietet mehr als sparsame Kühlschränke oder Taschen aus Recyclingmaterial. Auch wie 
Menschen Gegenstände im Alltag nutzen und ob sich ein Produkt beispielsweise leicht reparieren 
lässt, wird im Designprozess entschieden. Genau diesen Kriterien will der Bundespreis Ecodesign 
gerecht werden. Verliehen wird er in den Kategorien „Produkt“, „Konzept“ und „Nachwuchs“. In der 
Kategorie „Produkt“ können Produkte, Dienstleistungen und Systeme verschiedener 
Designsparten eingereicht werden. Diese müssen auf dem deutschen Markt erhältlich sein. Die 
Kategorie „Konzept“ umfasst Prototypen mit Marktreife und Konzeptstudien mit einer realistischen 
Durchführbarkeit. In der Kategorie „Nachwuchs“ können Nachwuchsdesigner und -designerinnen 
ihre Produktideen und Konzepte einreichen. 
Unternehmen aller Größen und Branchen sowie Designerinnen und Designer sind eingeladen, sich 
am Wettbewerb zu beteiligen. Die Bewerbungsfrist läuft vom 2. Januar bis zum 30. April 2012. Mit 
der Konzeption und Durchführung des Wettbewerbs wurde das Internationale Design Zentrum 
Berlin (IDZ) beauftragt, das von einem Projektbeirat unterstützt wird. Das Bewertungsverfahren 
beruht auf einer von BMU, UBA und IDZ gemeinsam entwickelten Kriterienmatrix, in der die 
wichtigsten Parameter für ökologisches Design entlang des Produktlebenszyklus abgebildet sind.  
Eine Jury, in der Fachleute aus den Bereichen ökologische Produktbewertung und Ecodesign 
vertreten sind, wählt aus den Einreichungen die Preisträger und Preisträgerinnen aus. Die 
Preisverleihung wird im Herbst in Berlin stattfinden. 
Weitere Informationen und Anmeldung zum Wettbewerb unter: www.bundespreis-ecodesign.de 
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IHK-Online Umfrage zur Rohstoffversorgung 
Die Sicherung der Rohstoffversorgung ist ein Topthema für die deutsche Wirtschaft. Hohe und 
schwankende  Rohstoffpreise aber auch Versorgungsengpässe machen den Unternehmen zu 
schaffen. Immer mehr Betriebe verstärken daher ihre Anstrengungen zur Sicherung der 
Versorgung mit Rohstoffen oder speziellen Vorprodukten. 
Per Online-Kurzumfrage zur Rohstoffversorgung wollen die Industrie- und Handelskammern im 
Rheinland die Fragen, Probleme und Bedürfnisse der Unternehmen identifizieren. Mit Fragen zu 
möglichen Engpässen oder kritischen Preisentwicklungen und Maßnahmen der Risikobegrenzung  
wollen die IHKs die aktuelle Versorgungssituation einschätzen und die Betroffenheit und den 
Informationsbedarf der Unternehmen erfahren.  
Zur Umfrage: https://www.surveymonkey.com/s/5JP5RSK  

VERANSTALTUNGEN 

Unternehmersprechtag Energieeinkauf 
02.02.2012, IHK Köln 

Auf Grund der großen Nachfrage findet am 2. Februar 2012 der zweite „Unternehmersprechtag 
Energieeinkauf“ in der IHK Köln statt. Interessierte Unternehmer können in Einzelgesprächen ihren 
individuellen Energieeinkauf durchleuchten lassen und somit Einsparpotenziale aufdecken. Unterstützt wird 
der Sprechtag durch einen Experten des Bundesverband der Energieabnehmer e.V. 

Die Vielfalt der Anfragen und die positive Resonanz des ersten „Unternehmersprechtag Energieeinkauf“ im 
November 2011 machen deutlich, dass hier auch weiterhin der Bedarf besteht, über die verschiedenen 
Wege der Energiebeschaffung zu informieren. 

Zur Terminabsprache wenden sich interessierte Unternehmer an Kathrin Hoffmann, Tel. 0221 1640-507, 
kathrin.hoffmann@koeln.ihk.de

Weitere Informationen und Anmeldung unter 

. 

Veranstaltung „Kostensenkung durch Ressourceneffizienz - Effizienter Materialeinsatz 
Entwicklung und Einsatz optimierter Verpackungsmittel“ 
02.02.2012, 17.00 Uhr - 19.00 Uhr, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Lengerich  

Produzierende Unternehmen sind zur Erhaltung und Steigerung ihres Erfolges und ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit immer auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Doch suchen sie auch 
überall? Suchen sie immer an Stellen, die viel Gewinn versprechen? Führt man sich vor Augen, dass die 
Materialkosten im produzierenden Gewerbe mit durchschnittlich 46 Prozent mehr als doppelt so hoch wie die 
Personalkosten sind, so liegt auf der Hand, wo zukünftig noch stärker angesetzt werden muss, nämlich bei 
den Einsparmöglichkeiten im Bereich Material und Energie. „Kostensenkung durch Ressourceneffizienz“ ist 
keine Zauberei, sondern Notwendigkeit und Chance.  

Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, den 2. Februar 2012, 17.00 Uhr – 19.00 Uhr bei Bischof + 
Klein GmbH & Co. KG, Lengerich. Veranstalter sind die Effizienz-Agentur NRW, die Handwerkskammer 
Münster, der Verein Deutscher Ingenieure und die IHK Nord Westfalen. 

www.ihk-nordwestfalen.de/E1630 

Veranstaltung „Klimaschutzaktivitäten als Wettbewerbsfaktor“ 
08.02.2012, 15.00 Uhr - 18.00 Uhr, Niederrheinische Industrie- und Handelskammer 

Nachhaltige Produkte, ein kontrollierter Rohstoffverbrauch und die richtigen Einkaufs- und 
Vertriebsstrategien: daraus entstehen vorteilhafte Lösungen für den Klimaschutz und wirtschaftliche Vorteile 
für das Unternehmen. Zudem verlangen politische Vorgaben, aber zunehmend auch Kunden und 
Geschäftspartner unternehmerische Klimaschutzaktivitäten. Sie spielen auch für Ihr Unternehmen eine 
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immer größere Rolle. Die Veranstaltung findet am 08. Februar 2012 ab 15.00 Uhr im Hauptgebäude der 
Niederrheinischen IHK an der Mercatorstr. 22-24 in 47051 Duisburg statt.  

Information und Anmeldung: Ilka Schmidtmann, Tel. 0203 2821-311, schmidtmann@niederrhein.ihk.de, 
weitere Informationen über die Veranstaltung www.ihk-niederrhein.de unter der Dok.-Nr.: 1762 

Sprechtag Energieeinkauf 
13.02.2012, 9.00 Uhr - 18.00 Uhr, IHK Bonn/Rhein-Sieg 

Steigende Energiepreise zwingen Unternehmen immer mehr dazu, ihre Energiekosten zu überprüfen und 
nach Einsparpotenzialen zu suchen. Im Vertragsdschungel ist es oft schwierig, den Überblick zu behalten.  

In einem 45-minütigen persönlichen Beratungsgespräch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen rund um den 
Energiebezug und die Vertragsgestaltung zu diskutieren. 

Gemeinsam mit dem Bundesverband der Energieabnehmer e.V. (VEA) laden wir Sie ganz herzlich zu 
diesem kostenfreien Sprechtag zum Thema Energieeinkauf ein. Termine können im Vorfeld vereinbart 
werden für Montag, den 13. Februar 2012, zwischen 9.00 Uhr und 18.00 Uhr in der IHK Bonn/Rhein-Sieg, 
Bonner Talweg 17, 53113 Bonn. 

Information und Terminvereinbarung: Ingrid Heider, Tel. 0228 2284-193, heider@bonn.ihk.de, oder online 
unter http://www.ihk-bonn.de/index.php?id=649&idkurs=1396 

IHK Energie Forum 
09.03.2012, 9.00 Uhr - 16.30 Uhr, Deutsche Telekom AG, Bonn 

In der Tagesveranstaltung IHK Energie Forum werden die Konsequenzen der Energiewende für die 
Unternehmen in der Region Bonn/Rhein-Sieg beleuchtet. Vor dem Hintergrund der Energiewende gibt es 
viele Fragen zu klären. Wie stellen sich die Unternehmen aus den unterschiedlichen Branchen auf? Wo 
liegen die Chancen, wo die Risiken? Mit NRW-Minister Harry K. Voigtsberger und Unternehmen der Region 
wollen wir Lösungsansätze aufzeigen und mit den Teilnehmern diskutieren. Parallel dazu findet eine 
Fachausstellung statt. Die Veranstaltung findet statt in der Zentrale der Deutschen Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn am Freitag, den 9. März 2012, von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr. 

Informationen und Anmeldung bei: Ingrid Heider, Tel. 0228 2284-193, heider@bonn.ihk.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellenangabe:  
Die mit Kürzeln (Hüw, Bo, EC, Fl, SG, Gra, AK, AR, NM, Mo, pet, Ru) gekennzeichneten Beiträge stammen 
aus dem Newsletter „Eco-Post“ des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Bei Fragen zu 
einzelnen Artikeln wenden Sie sich bitte an den auf der nächsten Seite aufgeführten Ansprechpartner bei 
Ihrer Industrie- und Handelskammer. 

Dieser Newsletter enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalt die IHKs keinen Einfluss 
haben. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren auf den verlinkten Seiten keine rechtswidrigen Inhalte 
erkennbar. Für möglicherweise rechtswidrige, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die 
aus der Nutzung fremder Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 
wurde.  
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Ansprechpartner bei den  
Industrie- und Handelskammern 

 
   
   
IHK Aachen 
Theaterstr. 6-10 
52062 Aachen 

Paul Kurth Tel.: 0241 4460-106 
E-Mail: paul.kurth@aachen.ihk.de 
Fax: 0241 4460-316 

   
IHK Bonn/Rhein-Sieg 
Bonner Talweg 17 
53113 Bonn 

Ingrid Heider 
 
Dr. Rainer Neuerbourg 

Tel.: 0228 2284-193 
E-Mail: heider@bonn.ihk.de 
Tel.: 0228 2284-164 
E-Mail: neuerbourg@bonn.ihk.de 
Fax: 0228 2284-221 

   
IHK zu Düsseldorf 
Ernst-Schneider-Platz 1 
40212 Düsseldorf 

Simone Busch 
 
Dr. Stefan Schroeter 

Tel.: 0211 3557-262 
E-Mail: busch@duesseldorf.ihk.de 
Tel.: 0211 3557-275 
E-Mail: schroeter@duesseldorf.ihk.de 
Fax: 0211 3557-408 

   
Niederrheinische IHK  
Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg 
Mercatorstraße 22-24 
47015 Duisburg 

Winfried Ballmann 
 
 
Jörg Winkelsträter 
 
 
Ilka Schmidtmann 

Tel.: 0203 2821-231 
E-Mail: ballmann@niederrhein.ihk.de 
Fax: 0203 285349-231 
Tel.: 0203 2821-229 
E-Mail: winkelstraeter@niederrhein.ihk.de 
Fax: 0203 285349-229 
Tel.: 0203 2821-311 
E-Mail: schmidtmann@niederrhein.ihk.de 
Fax: 0203 285349-311 

   
IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr, 
Oberhausen zu Essen 
Am Waldthausenpark 2 
45127 Essen 

Heinz-Jürgen Hacks Tel.: 0201 1892-224 
E-Mail: hacks@essen.ihk.de 
Fax: 0201 1892-173 

   
IHK zu Köln 
Unter Sachsenhausen 10-26 
50667 Köln 

Anke Schweda Tel.: 0221 1640-503 
E-Mail: anke.schweda@koeln.ihk.de 
Fax: 0221 1640-509 

   
IHK Mittlerer Niederrhein 
Friedrichstraße 40 
41460 Neuss 

Jürgen Zander  Tel.: 02131 9268-570 
E-Mail: zander@neuss.ihk.de 
Fax: 02151 635-44570 

   
IHK Nord Westfalen 
Sentmaringer Weg 61 
48151 Münster 

Bernd Sperling Tel.: 0251 707-214 
E-Mail: sperling@ihk-nordwestfalen.de 
Fax: 0251 707-324 

   
IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid 
Heinrich-Kamp-Platz 2 
42103 Wuppertal 

Volker Neumann Tel.: 0202 2490-305 
E-Mail: v.neumann@wuppertal.ihk.de 
Fax: 0202 2490-399 
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